
  

  
  
 
Stadt Halle (Saale)         18.09.2020 
 
 
 

A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Sozial-, Gesundheits- und 
Gleichstellungsausschusses vom 17.09.2020: 
 
 
zu 5.1 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN zur Barrierefreiheit in 

der Gremienarbeit 
Vorlage: VII/2020/01452 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Abstimmungsergebnis:    einstimmig zugestimmt 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, zu prüfen, ob mit Bezug auf das 
Behindertengleichstellungsgesetz Sachsen-Anhalt die Notwendigkeit besteht, Regelungen 
zur Bereitstellung von Gebärdensprachdolmetscher*innen oder anderen 
behinderungsbedingt notwendige Kommunikationshilfen bei Bedarf für Stadträt*innen und 
sachkundige Einwohner*innen sowie die Mitglieder in durch den Stadtrat initiierte Gremien in 
Satzungen und Geschäftsordnungen zu verankern.  
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Uta Rylke 
Protokollführerin 



  

  
Stadt Halle (Saale)         18.09.2020 
 
 
 
 

A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Sozial-, 
Gesundheits- und Gleichstellungsausschusses vom 17.09.2020: 
 
 
zu 5.2 Antrag der Fraktionen Freien Demokraten (FDP) und Mitbürger & Die 

PARTEI zur Soforthilfe 
Vorlage: VII/2020/01463 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Abstimmungsergebnis:    erledigt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt: 

1. Aufgrund der anhaltenden schwierigen wirtschaftlichen Lage durch die Corona-
Pandemie und den Verboten der Ausübung des Berufes bzw. des dazugehörigen 
Wirtschaftsbetriebes durch das Land Sachsen-Anhalt werden dem Geschäftsbereich 
III – Kultur- und Sport –  kurzfristig Finanzmittel in Höhe von 150.000 Euro für einen 
Soforthilfefond für freiberufliche Künstler (Solo-Selbstständige), Kulturschaffende, 
künstlerisch arbeitende Produktionsstätten mit eigenem Spielbetrieb, Betreiber von 
Musikclubs sowie Gewerbetreibende und Veranstalter auf Messen, Ausstellungen, 
Spezialmärkten, Jahrmärkten und Volksfesten zur Verfügung gestellt. 

2. Antragsberechtigt sind nur natürliche und juristische Personen deren Wohnort/Sitz in 
Halle (Saale) liegt. 

3. Die Ausreichung der Mittel werden bis zum 31.08.2020 befristet. 
4. Die Höhe der Soforthilfe beträgt für natürliche Personen einmalig 1.000 Euro pro 

Person und für künstlerisch arbeitende Produktionsstätten mit eigenem Spielbetrieb, 
Betreiber von Musikclubs sowie Gewerbetreibende und Veranstalter auf Messen, 
Ausstellungen, Spezialmärkten, Jahrmärkten und Volksfesten einmalig maximal 
3.000 Euro pro Einrichtung/Betrieb. 

5. Die Deckung erfolgt aus dem Haushalt des Geschäftsbereich IV; FB 50, Produkt: 
1.31210, Leistung 1.31210.01 Leistung für Unterkunft – KdU.  

6. Über die Vergabe der Mittel entscheidet ein für diesen Zweck zu bildendes Gremium 
aus der Beigeordneten für Kultur- und Sport sowie jeweils ein Vertreter aus den 
Stadtratsfraktionen.  

7. Auf die Soforthilfe gibt es keinen Rechtsanspruch. Sie stellt eine freiwillige Leistung 
dar. Antragsprüfung und Gewährung der Unterstützung ist grundsätzlich abhängig 
von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln. 

 
 
 
____________________________ 
Uta Rylke 
Protokollführerin 
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